
Ergänzung zu P31 -  Antrag der GAL-Fraktion vom 14.02.2021 
Erhöhung der Untergrenze der Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern 
 

Beschlussvorschlag: 

 
1. Beschluss nach Beratung  

(Modell 1, 2 oder 3 laut Antrag der GAL-Fraktion bzw. keine Änderung der 
Gebührensatzung, da durch die Corona-Pandemie ein Einnahmeausgleich für 
den Verlust derzeit nicht ersichtlich ist). 
 

2. Bei entsprechender Beschlussfassung zu 1.:  
Die Verwaltung wird beauftragt, die Änderung der Satzung zur Erhebung der 
Elternbeiträge unter Berücksichtigung der neuen Einkommensuntergrenze bis 
zum nächsten JHA in 05/21 zu erarbeiten und hierbei auch die Elternbeiträge und 
ggfs. Einnahmeverluste im Bereich des offenen Ganztags (OGS) zu 
berücksichtigen. 

 

Sachverhalt: 

 
Die GAL-Fraktion beantragte mit Schreiben vom 14.02.2021 (Anlage 1), dass die 
Verwaltung die finanziellen Konsequenzen für den Haushalt 2021 durch die 
Anhebung der Untergrenze der Elternbeiträge (Anlage 2) für die Betreuung von u3-
Kindern in drei verschiedenen Modellrechnungen darstellt. 
 
Die Verwaltung wurde durch den JHA am 25.02.2021 beauftragt, die finanziellen 
Konsequenzen für den Haushalt durch die Anhebung der Untergrenze in drei 
verschiedenen Modellrechnungen vorzulegen, damit einerseits die finanziellen 
Auswirkungen auf den Haushalt und andererseits die Anzahl der infrage kommenden 
Beitragszahler für die drei Modelle erkennbar sind, um dann eine Variante im 
Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2021 in eine neue Gebührenordnung 
einzupreisen. 
 
Modell 1: Anhebung der Untergrenze bis unter 29.000 Euro 
Modell 2: Anhebung der Untergrenze bis unter 33.000 Euro 
Modell 3: Wegfall der unteren Stufe, Beginn mit 37.000 Euro 
 
Der Antrag der GAL-Fraktion beinhaltet die Erhöhung der Untergrenze der 
Elternbeiträge von u3-Kindern. Diesem Antrag entsprechend hat die Verwaltung für 
den JHA die Modellberechnungen mit der Altersverschiebung von u2/ü2 zu u3/ü3 
vorgelegt. Bei den dargestellten Berechnungen ergaben sich für die Stadt Haan 
Mehreinnahmen. Vorausschauend hatte die Verwaltung noch Modellberechnungen 
im JHA vorgelegt, die bei der aktuellen Altersstruktur u2/ü2 eine Anhebung der 
Untergrenze berücksichtigt, woraus sich Einnahmeverluste für die Stadt Haan 
ergeben.  
 
 
 
 
 



 

Finanz. Auswirkung: 

 
Eine Erweiterung der Beitragsfreiheit in der ersten Einkommensgruppe werden je 
nach Modell Einnahmeverluste von 28.284 bis 81.312 Euro jährlich erwartet. Nach 
einer Hochrechnung sind davon 115 Fälle betroffen, in denen ein Einkommen ab 
25.000 Euro bis 37.000 Euro zu Grunde gelegt wird. Bei der Berechnung des 
Einnahmeverlustes werden die Fälle im offenen Ganztag im Primarbereich nicht 
berücksichtigt.   
 

 
 
 
 
Anlagen: 
Anlage 1: GAL Antrag - Elternbeiträge 
Anlage 2: Beitragsänderung 
 

Berechnungssimulation u2 und ü2
Belegung zum 01.08.2020 (Alter Kinder u2/ü2 zum Stichtag 01.11.2020)

Einnahmen der Einkommensstufe 0 bis 37.000 € pro Kindergartenjahr
81.312 €

Modell 1: Anhebung der Untergrenze auf 0 bis unter 29.000 € (40 Fälle)
Einnahmen: 53.028 €
Einnahmen / Jahr: -28.284 €

Modell 2: Anhebung der Untergrenze auf 0 bis unter 33.000 € (86 Fälle)
Einnahmen: 20.076 €
Einnahmen / Jahr: -61.236 €

Modell 3: Anhebung der Untergrenze auf 0 bis unter 37.000 € (115 Fälle)
Einnahmen: 0 €
Einnahmen / Jahr: -81.312 €

-Betrachtung aller Kinder (u2 und ü2), deren Eltern ein Einkommen 

zwisĐhen 0 ďis 37.000 € haďen
-keine Berücksichtigung des unterjährigen Alterswechsel
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